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PrsG-212.00, 212.02, 212. 04, 212.08 Bregenz, am 30.3.1993 

An das 
Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien ZI����.� .. ��::�.������J 

Datum: _ 2. �;'RI 1993� 
�-F'�- '- , 

Verteilt ..... _ .... _"_." ....... _ ..... ".. . .. "f!I1.. 

Zt� 

Auskünfte: 
Dr. Herzog 

Tel. (05574)511 
Durchwahl : 2082 

Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Schulpflichtgesetz geändert wird; 
Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz geändert wird 
(15. Schulorganisationsgesetz-Novelle); 
Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird; 
Bundesgesetz, mit d&n das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz 
geändert wird; 
Entwürfe, Stellungnahme 
Schreiben vom 19.1.1993, Zl. 12.690/2-111/2/93 

Zu den übermittelten Entwürfen für Novellen zum Schulpflichtgesetz, Schulor­

ganisat;onsgesetz, Schulunterrichtsgesetz und Pflichtschulerhaltungs-Grund­

satzgesetz wird Stellung genommen wie fOlgt: 

I. Allgemeines: 

Die vor-geschlagenen ji,nderungen haben das Ziel, die Schulversuche zum 

gemeinsa�En Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern in 

die Regel-VolkssChule überzuführen und die dazu in der inneren und 

äußeren SChulorganisation erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Die Zielsetzung einer Integration behinderter Kinder in die Volksschule 

wird unter Berücksichtigung gesellschaftspolitischer Entwicklungen und 

heilpädagogischer Erkenntnisse und Erfahrungen grundsätzlich begrüßt. 

Sie entspriCht auch den Zielen des Integrationskonzeptes des Landes und 

des Landesschul:-ates für Vorarlberg vom September 1991. 
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Wesentliche Voraussetzung für die angestrebte Integration ist es' aller­

dings, daß vorweg die Schaffung der erforderlichen Rahmenbedirigungen 

geklärt ist: 

Die vorgesehene Änderung des Schulpflichtgesetzes sieht erstmals eine 

Wahlmöglichkeit der Eltern für die Betreuung ihrer Kinder ent�der in 

einer Sonderschule oder in einer Volksschule mit entsprechend�n För­

denmöglichkeiten vor. Bei den Eltern oder sonstigen Erziehungsbe­

rechtigten werden damit Wünsche nach einer Betreuung der Kit1lder in 

derart ausgestatteten Volksschulen geweckt, deren Verwirklichung im 

erwarteten Ausmaß durch mangelnde personelle Ressourcen e�schwert 

wird. Die zusätzliche Betreuung von Kindern mit sonderpädagQgischem 

Förderbedarf durch entsprechend ausgebildete Lehrer sowie die Wahr­

nehmung der Aufgaben der Sonderpädagogischen Zentren durch Sonder­

scrlulletlret- machen eine erhebl ich größere Zahl solcher Lehrer erfor­

derlich. Schon jetzt besteht in Vorarlberg ein großer Mangel an Son­

dersdlullehrern, de:- trotz ailer Bemühungen der Schulbehörden und 

schon bisher angebotener Ausbildung8möglichkeiten kurzfristig nicht 

behoben werden kann. Weiters ist darauf hinzuweisen, daß die jetzige 

VOlksschullehrerausbildung nicht auf Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf ausgerichtet ist. Für Integrationsklassen werden zudem 

nur Volksschullehrer in Frage kommen, die zur übernahme dieser Auf­

gabe bereit sind. Eine diesbezügl iche generelle Verpfl iChtting der 

Lehrer wird schon im Interesse des Erfolges der Integration�nahmen 

abgelehnt. 

Die reduzierte Klassenschülerhöchstzahl für Klassen, in den�n sich 

Kinder m·it sonderpädagogischem Förderbedat-f befinden, kann zu einer 

Erhöhung dei- i<lassenzahl an Volksschulen führen, worauf auch in den 

allgerneinen Erläuterungen zur Novelle zum SChulorgan;sationsgesetz 

hingewiesen wird. Die Einrichtung soicher Klassen wird aber an 

manchen Schulen aus Raummangel kurzfristig nicht rröglich sein. Auf 

die Gerreinden als Schulerhalter werden jedenfalls zusätzliche finan­

zielle Belastungen durch verschiedene Bau- und EinrichtungswünSChe 

zu�<ommen, worOber zunächst im Rahmen des Finanzausgleiches zu ver­

handeln wäre. 

\ I 
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Schließlich muß sichergestellt sein, daß die für I nteg rat i onskl assen 

erforderlichen zusätzlichen Lehrerdienstposten eine entsprechende 

Berücksichtigung im Dienstpostenplan des Bundes finden. Die Er­

stellung der Dienstpostenpläne müßte dabei nach bundeseinheitlichen 

Berechnungskriterien erfolgen. 

Der in den Gesetzentwürfen verwendete Begriff "allgerreine Schule" ist in 

der Gliederung der österreichischen Schulen nach § 3 des Schulorgani­

sationsgesetzes nicflt vorgesehen. Sollte dieser neue Begriff zur Abgren­

zung der Sonderschulen von den anderen Schul typen gedacht sein, müßte 

eine entsprechende Definition im Schulorganisationsgesetz erfolgen. 

Ir. Zur Novell e zum Schulpfl iChtgesetz: 

Zu Z..!.� 

Im Verfahren über die Feststellung, ob ein sonderpädagogischer Förderbe­

darf besteht, ist vorgesehen, daß der Bezirksschulrat auf Antrag der 

Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten Gutachten von Personen, 

welche das Kind bisher pädagogisch oder ärztlich betreut haben, einholen 

muß. Auf Antrag der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten ist 

auch eine mündliche Verhandlung anzuberaurren, zu der die Gutachter ein­

zuladen sind. Diese Bestinmung kann den raschen und zielorientierten 

Ablauf des Verwaltungsverfallrens erhebl ich behindern, wei 1 offensicht­

lich die Zahl der Betreuungspersonen, die als Gutachter vorgeschlagen 

werden I<önnen, nicht begrenzt ist und der Bezirksschulrat an diese Vor­

schläge gebunden ist. Es wird daher vorgeschlagen, entweder die Zahl der 

Vor-schläge zu bescht-änken oder deren Berücksichtigung vom Errressen dr.::>� 

Bezirksschulrates abhängig zu machen. 

Im § 8 Abs. 1 fehlt im dritten Satz das Zeitwort (z. B. "einzuholen") ,  

EI. Zur Novelle zum Schulorganisationsgesetz: 

.:zU!}lßlJJh.� i n...§tLI�iLQ�I- Er:J�ld:terUr&§n: 

In den Ausführungen zu den Kosten für die übertragung der Integrations-
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versuche i n  das Volksschulwesen w i rd unter Z. 1 l i t. d ausgefüh�t, daß 

das für schwerstbehi nderte K i nder benöti gte H i lfspersonal zu Lasten des 

Schulerhalters gehen solle. D i esbezügli ch w i rd auf frühere Stellung­

nahmen verwi esen, wonach derarti ge Kosten n i cht unter den Begriff der 

SChulerhaltung subsumi ert werden können. E i ne derarti ge Ausdehnung des 

Begri ffes der Schulerhaltung w i rd abgelehnt. 

Zu Z. 5: 

Spez i ell zu d i eser Besti mmung wird eine Garanti e  des Bundes verlangt, 

daß für d i e  Klassen m i t  herabgesetzter Schülerzahl d i e  erforderli chen 

Lehrerd i enstposten volle Berücksi cht i gung i m  D i enstpostenplan f i nden. 

Zu Z. 7: 

In den Erläuterungen zu § 27a werden als Aufgabe der neu zu sch�ffenden 

Sonderpädagogischen Zentren d i e  Berei tstellung mater i eller Ressourcen 

zur Unterstützung der Volksschulen bei der Förderung von Kind$rn m i t  

sonderpädagog i schem Förderbedarf angeführt. Im Interesse einer Abgren­

zung der Aufgaben der Schulerhaltung müßte d i ese Aufgabe deutli cher 

umschrieben werden. 

Zu den Z. 8 b i s  11: 

Im H i nbl i ck auf den Mangel an geprÜften K i ndergärtneri nnen wird d i e  

E i nführung von Kollegs an den B i ldungsanstalten für K i ndergartenpäda­

gog i k  sehr begrüßt. Da d i e  E i nr i chtung solcher Kollegs bedarf�gerecht 

erfolgen kann, sollten d i ese - entgegen den Erläuterungen im allgeme i nen 

Tei l, Z. 2 - unbedingt auch neben der Führung von Klassen i n  der Normal­

form oogl ich sei n. Keinesfalls durfte die FUh,-ung von Normalklassen 

zugunsten der Führung von Kolleg-Klassen eingeschränkt "'ferden. 

In d i esem Zusammenhang w i rd darauf h i ngewi esen, daß auch der XXV. Vor­

arlberger Landtag i n  sei ner S i tzung vom 3. Februar 1993 in e i ner Ent­

schli eßung gefordert hat, daß der vorl i egende Entwurf zum Schulorg�li­

sati onsgesetz betreffend d i e  EinfÜhrung der KOllegs an den B i ldungsan­

stalten für Ki ndergartenpädagogik züg i g  umgesetzt w i rd, dam i t  e i n Ki n­

dergartenpädagogi k-Kolleg ermögli cht w i rd, und glei Chze i t i g  d i e ent-

I: I 
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sprechenden Lehrpläne ausgearbeitet werden. Die Landesregierung ersucht 

die Bundesregierung eindringlich, diesem Anliegen des Landtages nachzu­

kornnen. 

Zu Z. 15: 

Der § 131 Abs. 7 enthält in der Z. 4 den Auftrag an die Länder, die 

Ausführungsbestimmungen zu den Grundsatzbestimmungen dieser Novelle mit 

1. September 1993 in Kraft zu setzen. Es muß darauf hingewiesen werden, 

daß es im Hinblick auf die notwendigen Zeitabläufe der Einbringung einer 

Regierungsvorlage und der Behandlung im Landtag nicht möglich sein wird, 

diesen Termin einzuhalten, zumal der Landtag in der Sornnerpause keine 

Sitzungen abhält. Es wird daher unumgänglich sein, den Ländern eine 

längere Frist für die Ausführungsgesetzgebung einzuräumen. 

IV. Zur Novelle zum Pflichtschulerhaltungs�Grundsatzgesetz: 

Zu Z. 3: 

Die zu Z.  15 der Novelle zum Schulorganisationsgesetz angeführten Be­

denken treffen auch auf diese Bestimmung zu. 

Zusammenfassend wird festgestellt, daß nach Abklärung der offenen Fragen, 

insbesondere der Sicherstellung der erforderlichen zusätzlichen Dienstposten 

im Dienstpostenplan des Bundes und der dienst- und besoldungsrechtlichen 

Behandlung der für Integratiqnsmaßnahmen zusätzlich eingesetzten Lehrer, den 

vorliegenden Gesetzentwürfen grundSätzlich zugestimmt wird. 

Für die Vorarlberger Landesr 

Dr. Guntram Lins, Landesrat 
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F. d. R. d. A. 

a) Allen 
Vorar1berger Nationa1- und Bundesräten 

b) An das 
Präsidium des Nationalrates 

1 0 1 7  W i e n 

(22-fach) 

im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanz­
leramtes vom 24. Mai 1 967, Zl. 22.396-2/67 

c) Herrn Bundesminister für 
Föderalismus und Verwaltungsreform 
Jürgen Weiss 

Minoritenplatz 3 
1 0 1 4  W i e n 

d) An das 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

1 0 1 0  W i e n 

e) An alle 
Ämter der Landesregierungen 
z. H. d. Herrn Landesamtsdirektors 

f) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 

1 0 1 4  W i e n 

g) An das 
Institut für Föderalismusforschung 

6020 I n n s b r u c k 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Vorar1berger Landesregierung: 
Der Landesamtsdi rektor: 

Dr. B r a n d t n e r 
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